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20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
b) 
c) 
d) 
 

 

20. 
Amt für ländliche Räume Lübeck 
Az.: 2047/5121.12/11-62 Ahrensburg 889/ 
Vom: 15.09.2008 
 
a) Die bisher festgelegten überbaubaren Grundstücksflächen gewährleis-

ten bereits eine großzügige Entwicklung des landwirtschaftlichen Be-
triebs. In den Bereichen der Hofflächen werden entsprechend der Anre-
gung des Betreibers geringfügige weitere überbaubare Flächen ausge-
wiesen. Baulandausweisungen nach Westen oder Südwesten sind im 
Entwurf des Bebauungsplanes bereits berücksichtigt, weitere Auswei-
sungen in den regionalen Grünzug hinein sind aufgrund der übergeord-
neten Planungsziele des Landschaftsrahmenplans sowie des Regional-
plans für den Planungsraum 1 nicht möglich und unterliegen auch nicht 
der Abwägung. Des Weiteren würde in diesen Bereichen damit einer 
weiteren Zersiedelung Vorschub geleistet, die grünen Freiräume zwi-
schen Wulfsdorf und Hamburg würden auf Dauer verloren gehen Die Si-
cherung dieses zentralen Grünzugs war und ist jedoch ein wichtiges 
stadtentwicklungsplanerisches Ziel des Bebauungsplanes Nr. 80A der 
Stadt Ahrensburg. 

b) Die angesprochene vorhandene Bebauung am Greelskamp (mit ehema-
ligem historischem Schulgebäude und historischen Landarbeiterhäuser) 
ist als geschichtliches Gebäudeensemble wichtiges ortshistorisches und 
stadträumliches Element des Ortsteils Wulfsdorf. Zur Sicherung und 
Gewährleistung dieses Ortsbilds wurde dieser Bereich als erhaltenswer-
tes Ensemble festgesetzt. Mit möglichen Neubauten auf den größeren 
Gartenbereichen dieses Ensembles würde der historische und struktu-
relle Charakter dieses kleinen Quartiers gestört, wenn nicht sogar zer-
stört werden. Der Anregung wird nicht entsprochen. 

c) Der Bau eines weiteren Wohngebäudes, für die ein Bauantrag gestellt 
wurde, war dem beauftragten Planungsbüro nicht bekannt. Das Wohn-
gebäude wird durch vergrößerte überbaubare Flächen berücksichtigt. 

d) Die Fläche für Landwirtschaft nördlich des Bornkamps-wegs ist, wie rich-
tig dargestellt, in der Planfassung mit dem Planeinschrieb 2 versehen. 
Dieser Planeinschrieb besagt jedoch: „Innerhalb der Flächen für die 
Landwirtschaft mit dem Planeinschrieb -2- sind  privilegierte Vorhaben in 
Anlehnung und unter den planungsrechtlichen Voraussetzungen des § 
35 BauGB zulässig.“ Der Anregung ist somit bereits entsprochen. 
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21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
b) 

 

21. Verkehrsbetriebe Hamburg -Holstein AG  
Vom: 15.09.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Kenntnisnahme, dass keine grundsätzlichen Bedenken erhoben werden. 
 
 
b) Kenntnisnahme. 
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c) 
 
 
 
 
 
d) 
 
 
 
 
 
 
e) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Die festgesetzten Straßenverkehrsflächen im Bornkampsweg haben 

durchgehend eine Breite die den dargestellten Anforderungen des VHH, 
bzw. der FGSV, entspricht. Verbesserungen des Ausbaustandards in-
nerhalb dieser Straßenverkehrsflächen sind nicht Regelungsbestandteil 
der Festsetzungsmöglichkeiten nach § 9 Abs. 1 BauGB; diese wurden 
jedoch auch im Verkehrsgutachten des Büros Urbanus bereits ange-
merkt und aufgezeigt. 

d) Die provisorische Kehre für die Schulbusfahrten wird planungsrechtlich 
berücksichtigt werden, für den angesprochenen Bereich wird eine „Stra-
ßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung“ mit der Zweckbe-
stimmung „Buskehre“ ausgewiesen. Da hierzu jedoch keine eingemes-
senen Grundstücksgrenzen in der Katastergrundlage erkennbar sind, 
werden noch weitere Rücksprachen mit dem VHH durchgeführt werden. 

e) Die Ausführungen zu den Haltestellen werden zur Kenntnis genommen. 
Es wird davon ausgegangen, dass die zwei Haltestellen unproblema-
tisch innerhalb der bereits festgesetzten Straßenverkehrsflächen umge-
setzt werden können. Trotz der Angabe der notwendigen Flächenvorhal-
tungen für zukünftige Busbuchten und Warteplattformen ist eine zeich-
nerische Berücksichtigung im Planwerk noch nicht möglich, da eine ge-
naue Standortfestlegung durch den VHH noch nicht erfolgt ist. Auch zu 
diesen Punkten werden noch weitere Rücksprachen mit dem VHH 
durchgeführt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H 
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22. 

 

22. 
Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein 
Az.: Dez. 3 – Ahrensburg – Sto 
Vom: 18.09.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass keine Bedenken erhoben werden. 
Die Hinweise zu § 15 DSchG werden in den Bebauungsplan übernommen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H 
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23.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 

 

23.1 
Forstbehörde Süd des Landes Schleswig-Holstein 
Az.: 7425.13 uFB F-Plan 
Vom: 29.08.2008 
 
Diese Stellungnahme bezieht sich in der Betreffzeile zwar auf die 34. Ände-
rung des Flächennutzungsplans. Aufgrund der hier formulierten Anregungen 
ergeben sich jedoch auch Wechselwirkungen zum Bebauungsplan Nr. 70A, 
da Bebauungspläne gem. § 8 Abs. 2 BauGB, dem so genannten Entwick-
lungsgebot, aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Der Anregung wird entsprochen. Die bisherige Fläche, die als Fläche für 

Wald festgesetzt wurde, wird als private Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung „Parkanlage Dorfkoppel“ im Bebauungsplan festgesetzt und 
entsprechend in der Änderung des Flächennutzungsplans dargestellt 
und im Bebauungsplan festgesetzt. Das Gehrecht für die Allgemeinheit 
bleibt erhalten, da der vorhandene Weg als wichtige Ortsteilverbindung 
überörtliche Funktionen wahrnimmt. 

 
b) Der sehr überwiegende Teil des angesprochenen Bereichs der Waldflä-

che (Abbildung, siehe nächste Seite) befindet sich auf dem Gelände der 
denkmalgeschützten Parkanlage. Aufgrund der Bedeutung des Kultur-
denkmals der Parkanlage und unter besonderer Berücksichtigung der 
Weiterentwicklung des Naturerlebnisraums wird den denkmalschützeri-
schen Belangen der Vorrang vor den forstwirtschaftlichen Belangen ein-
geräumt. Der kleine Restbereich Wald außerhalb des denkmalgeschütz-
ten Bereichs der Parkanlage erreicht aufgrund seiner geringen Flächen-
ausdehnung nicht die geschilderten Voraussetzungen, um diese als Flä-
che für Wald darzustellen (FNP) oder festzusetzen (Bebauungsplan). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ä 
 



Stadt Ahrensburg  Bebauungsplan Nr. 70A               STADT    RAUM   PLAN 
 

                                                                             - 28 – 

 

 

  



Stadt Ahrensburg  Bebauungsplan Nr. 70A               STADT    RAUM   PLAN 
 

                                                                             - 29 – 

23.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
b) 
 

 

23.2 
Forstbehörde Süd des Landes Schleswig-Holstein 
Az.: 7425.14 uFB B-Plan 
Vom: 29.08.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Der Hinweis zum Waldschutzstreifen im südlichen Plangeltungsbereich 

des Bebauungsplans wird berücksichtigt. Eine entsprechende nachrich-
tliche Übernahme in diesem Bereich wird erfolgen. Die dargestellten 
Auswirkungen der „Waldnähe“ werden in der Begründung zum Be-
bauungsplan textlich erläutert. 

b) Kenntnisnahme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H 
 
B 
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29.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
b) 
 
 
 
c) 

 

29.1 
Verein Jordsand 
Az.: 281/08 
Vom: 18.09.2008 
 
a) Kenntnisnahme, dass keine Bedenken gegen das Vorhaben auf den 

ehemaligen Institutsflächen erhoben werden. 
b) Der angesprochene überörtliche Grüngürtel ist insbesondere im Land-

schaftsplan der Stadt Ahrensburg gut erkennbar und ablesbar. Dieser ist 
gekennzeichnet durch die „Nebenverbundachse Moorbek“ und durch zu 
extensivierenden Grünlandflächen westlich und südwestlich des Hofgu-
tes Wulfsdorf In der Planfassung des Landschaftsplans der Stadt Ah-
rensburg ist dies deutlich ablesbar: 
 

 
 

Die bauliche Entwicklung auf den ehemaligen Institutsflächen tangiert 
den Grüngürtel in keinem Bereich, tangiert wird der Grüngürtel jedoch 
durch potenzielle Erweiterungstendenzen des Hofgutes Wulfsdorf. Dies 
wird jedoch leider durch den Verein Jordsand nicht angesprochen. 

 


